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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 5 9 / 2 0 2 3 / I V  
D a t um: 

21.04.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat I, Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

B e t eiligung: 

Dezernat IV, Amt für Soziales und Senioren 
Dezernat IV, Kinder- und Jugendamt 

B e t reff: 

Informationen zur Finanzierungsregelung für die 
Sportstättennutzung durch anerkannte Träger der Sozial - 
und Jugendarbeit 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Sportausschuss 03.05.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 17.05.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2023 
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Zusammenfassung der Information: 

Der Sportausschuss und der Gemeinderat nehmen die Informationen zur Finanzierungs-
regelung bei der Nutzung von städtischen Sportstätten durch anerkannte Träger der Sozi-
al- und Jugendarbeit zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine 0 EUR 

  

Einnahmen:  
 keine 0 EUR 

  

Finanzierung:  
 nicht erforderlich 0 EUR 

  

Folgekosten:  

 keine 0 EUR 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung: 

Die durch die Stadt Heidelberg anerkannten Träger der Sozial- und Jugendarbeit werden 
bei der Nutzung der städtischen Sportstätten wie die Heidelberger Sportvereine behan-
delt. 
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Sitzung des Sportausschusses vom 03.05.2023 

E rge bnis der öffentliche n Sitzung des Sporta usschuss es vom 03.05.2023 

14 .1 Finanzierungsregelung für Sportstätten bei Nutzung durch anerkannte Träger der Sozial- 
und Jugendarbeit  
Informationsvorlage 0059/2023/IV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner eröffnet den Tagesordnungspunkt. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadtrat Pfeiffer 

Stadtrat Pfeiffer ist es wichtig, dass der Gemeinderat die in der Vorlage genannte Vorge-

hensweise bestätigt. Er stellt folgenden Antrag: 

Der Sportausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, der Ergänzung zu den Nutzungsentgel-
ten bei der Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen, anerkannte Träger der Heidel-
berger Jugend- und Sozialarbeit gleichwertig wie die Heidelberger Turn- und Sportvereine 
zu behandeln, zuzustimmen. 

den Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner zur Abstimmung stellt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 

B eschlussempfehlung des Sportausschusses:  

Der Sportausschuss nimmt die Informationen zur Finanzierungsregelung bei der Nutzung 
von städtischen Sportstätten durch anerkannte Träger der Sozial- und Jugendarbeit zur 
Kenntnis. 

Der Sportausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung zu den Nutzungsentgelten bei der Überlassung 
v on Sporthallen und Sportplätzen, anerkannte Träger der Heidelberger Jugend- und Sozi-
alarbeit gleichwertig wie die Heidelberger Turn- und Sportvereine zu behandeln, zu. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 17.05.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17.05.2023 

39 .1 Informationen zur Finanzierungsregelung für die Sportstättennutzung durch anerkannte 
Träger der Sozial- und Jugendarbeit 
Informationsvorlage 0059/2023/IV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis aus der Sitzung 
des Sportausschusses vom 03.05.2023 hin. 

Da es keinen Aussprachebedarf gibt, stellt er gleich die Beschlussempfehlung des 
Sportausschusses zur Abstimmung. 

Somit ergibt sich folgender 

B eschluss des Gemeinderates:  

Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung zu den Nutzungsentgelten bei der Überlassung 
von Sporthallen und Sportplätzen, anerkannte Träger der Heidelberger Jugend- und Sozi-
alarbeit gleichwertig wie die Heidelberger Turn- und Sportvereine zu behandeln, zu. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Beschluss 
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Begründung: 

Mit Antrag, Drucksache Antrag 0022/2023/AN vom 27.01.2023, bittet die SPD Fraktion zusammen mit 
der Arbeitsgemeinschaft GAL/ FWV über die Finanzierungsregelung für Sportstätten bei Nutzung 
durch anerkannte Träger der Sozial- und Jugendarbeit zu berichten. 

Im Rahmen der Überprüfung der Nutzungen der städt. Sportstätten während der Corona-Pandemie 
wurde festgestellt, dass es zu Schulzeiten (zw. 8 – 17 Uhr) diverse Belegungen durch anerkannte Trä-
ger der Sozial- und Jugendarbeit gab, die zwar in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen vereinbart 
wurden, aber dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung nicht bekannt, und somit nicht im Hallen-
belegungsprogramm berücksichtigt waren. 

Der vom Gemeinderat am 27.07.2005 (Drucksache 0173/2005/BV) gefasste Beschluss über die Erhe-
bung von Hallennutzungsentgelten enthält hierüber keine Regelung. 

In Abstimmung mit dem Kinder- und Jugendamt sowie dem Amt für Soziales und Senioren wurde ver-
einbart, sämtliche Nutzungen von städt. Sportstätten durch anerkannte Träger der Sozial- und Ju-
gendarbeit genauso zu behandeln wie die Nutzungen durch Heidelberger Sportvereine. Somit werden 
bis 20 Uhr keine Gebühren erhoben. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

N ummer/n: 
( C odierung) 

+  / - 
b e rührt: Z i el/e: 

  Gleichbehandlung wie HD Vereine  
  Be gründung: 

  Bisher keine Regelung 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
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